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Verbraucherverschuldung – Verschuldung von Verbraucherinnen und 
Verbrauchern – Überlastung vermeiden 

12.4 Verbraucherverschuldung 

 

Anmerkung(en): 
Die Daten basieren auf einer Sonderauswertung und sind nicht öffentlich zugänglich. 

Datenquelle(n): 
Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt 

Definition 
Die Verbraucherverschuldung stellt die Schulden der privaten Haushalte (nach Definition 
des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) ohne Woh-
nungsbaukredite) insgesamt in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) (in %) dar. Ein-
bezogen werden dabei sowohl Schulden von Privatpersonen als auch die Schulden von 
sogenannten privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (z. B. Gewerkschaften, politische 
Parteien, Kirchen und Religionsgemeinschaften, soziale und kulturelle Vereinigungen, 
Wohlfahrtsverbände oder Sport- und Freizeitvereine etc.). 

Intention 
Ver- und Überschuldung von Verbraucherinnen und Verbrauchern engt das finanziell-
selbstbestimmte Handeln ein. Eine übermäßig hohe Verschuldung der Verbraucherinnen 
und Verbraucher soll vermieden werden, um eine Überlastung zu vermeiden. 

Ziel 
Senkung auf unter 10 % bis 2030 
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Inhalt und Entwicklung 
Der Indikator stellt die finanzielle Belastung privater Haushalte und privater Organisatio-
nen ohne Erwerbszweck in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) dar. Er soll als Analyse 
dienen, inwieweit diese auf Kredite angewiesen sind, um ihren Konsum und ihre wirt-
schaftlichen Aktivitäten zu finanzieren. Die Daten zur Berechnung stammen aus der 
Finanzierungsrechnung der Deutschen Bundesbank. 

Private Haushalte sind aus finanzwirtschaftlicher Sicht hauptsächlich dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie finanzielle Ausgaben überwiegend zum Konsum von Gütern und Dienst-
leistungen verwenden. Anders als die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen1 zählt die 
Bundesbank zu diesem Sektor auch Einzelunternehmer, Freiberufler und selbständige 
Landwirte. 

Private Organisationen ohne Erwerbszweck2 umfassen Organisationen mit eigener Rechts-
persönlichkeit, die als private, nicht-marktproduzierende Einheiten private Haushalte mit 
verschiedenen Dienstleistungen versorgen, wie etwa politische Parteien, Gewerkschaften, 
religiöse Einrichtungen, Stiftungen und soziale Vereinigungen. Die Schulden, die vom In-
dikator erfasst werden, setzen sich hauptsächlich aus Konsumkrediten, Darlehen und an-
deren finanziellen Verpflichtungen zusammen, die auf den Konsum ausgerichtet sind. Ge-
werbliche Kredite werden dabei ebenfalls als Teil der privaten Verschuldung berücksich-
tigt. Nicht mit berücksichtigt werden Wohnungsbaukredite. 

Der Indikator ermöglicht durch die Betrachtung der Verbraucherschulden in Relation zum 
BIP keine detaillierten Rückschlüsse auf die Verschuldungssituation einzelner Haushalte 
oder deren Verteilung. Er stellt lediglich das Verhältnis der gesamten Verbraucherschulden 
zur Wirtschaftsleistung dar, ohne die Verteilung der Schulden innerhalb der Bevölkerung 
oder deren individuelle Tragfähigkeit zu berücksichtigen. Für eine umfassende Analyse der 
Überschuldung wäre es erforderlich, die Verschuldung der privaten Haushalte im Verhält-
nis zu Größen wie dem verfügbaren Haushaltseinkommen zu betrachten. Ein solcher An-
satz würde sowohl die absolute Höhe der Verschuldung als auch die Fähigkeit der Haus-
halte, ihre Schulden im Einklang mit ihren Einkommensverhältnissen zu bedienen, einbe-
ziehen. 

Im Gegensatz zu Konsumkrediten besteht bei Wohnungsbaukrediten zwar theoretisch die 
Möglichkeit, die erworbene Immobilie jederzeit bei Bedarf zu veräußern und durch den 
Verkauf der Immobilie die mit dem Kredit verbundene Schuldenlast potenziell auszuglei-
chen. In der Praxis ist die Werterhaltung von Immobilien jedoch oft schwer vorhersehbar, 
sodass es auch durch die Aufnahme von Wohnungsbaukrediten zu Überschuldungssitu-
ationen kommen kann. 

Der Indikator zeigt einen Rückgang des Verhältnisses von Verbraucherschulden zum BIP 
von 15,9 % im Jahr 2014 auf 11,7 % im Jahr 2023. Die absolute Höhe der Schulden stieg im 
gleichen Zeitraum von etwa 465 Milliarden Euro auf rund 488 Milliarden Euro, was einem 
Anstieg von 5 % entspricht. Der Rückgang des Anteils der Verbraucherschulden am BIP ist 
hauptsächlich auf das stärkere Wachstum der Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Wachs-
tum der Verbraucherschulden zurückzuführen. Eine Ausnahme bildet das Jahr 2020: Im ers-

                                                   
1 Sektor S.14 des Europäischen Systems der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (ESVG). 
2 Sektor S.15 des Europäischen Systems der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (ESVG). 
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ten Jahr der COVID-19-Pandemie ging das BIP zurück, sodass der Indikatorwert kurzzeitig 
anstieg. Auch die Summe der Kredite sank in den Jahren 2020 und 2021. Im Jahr 2022 stieg 
die Summe der Kredite wieder an. 

In den Jahren 2022 und 2023 erhöhte die Europäische Zentralbank (EZB) schrittweise den 
Leitzins. Die Summe der Kredite lag 2023 mit rund 488 Milliarden Euro auf dem niedrigsten 
Wert seit 2018. Generell lässt sich feststellen, dass der Verlauf des Indikators in der Ver-
gangenheit hauptsächlich von der Entwicklung des BIP abhängig war, welches insgesamt 
deutlich stärkere Änderungen aufwies als die Summe der Verbraucherkredite. 

Das politisch festgelegte Ziel, die Verbraucherverschuldung bis 2030 auf unter 10 % des 
BIP zu senken, wird bei Fortsetzung der Entwicklung der vergangenen Jahre voraussichtlich 
erreicht. 

Art des Ziels 
Ziel mit konkretem Zielwert 

Bewertung 
Das Verhältnis der Kredite privater Haushalte (ohne Wohnungsbaukredite) zum Bruttoin-
landsprodukt soll bis 2030 auf höchstens 10 % gesenkt werden. 

Bei Beibehaltung der Entwicklung der letzten sechs Jahre wird der politisch festgelegte 
Zielwert bereits 2028 unterschritten. Der Indikator 12.4 wird für das Jahr 2023 mit Sonne 
bewertet. 

 

 


